
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 23.03.2020
	Beschlussvorlage: Es ist ein Neubau eines freistehenden Einfamilienhauses geplant. Das EFH soll nicht unterkellert, zweigeschossig und mit einem Satteldach (Giebel zur Straße) errichtet werden. Die nach Bebauungsplan zulässige Wandhöhe von 4,80 m wird um 18 cm überschritten. Dafür ist ein Befreiungsantrag gestellt worden. Dieser ist damit begründet, dass sonst auf der Ostseite keine Fenster im Obergeschoss eingebaut werden können. Im Erdgeschoss ist ein erkerartige Wohnraumerweiterung geplant. Diese ragt 1,25 m über die nördliche Baugrenze hinaus, ist allerdings länger als ein Drittel der Hausbreite (wäre nach B-Plan ausnahmsweise zulässig). Insofern ist hierfür (noch) eine Befreiung zu beantragen. Weiterhin ist eine Doppel- garage vor dem Wohnhaus geplant. Für deren Flachdach ist eine Befreiung von der festgesetzten Dachform beantragt.Die Erschließung ist gesichert. Es ist eine Rigolenversickerung vorgesehen (Dimensionierung gemäß Bodengutachten).
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 30.03.2020
	Beschlussnummer: TA 2020-14
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Vorhaben "Neubau eines Einfamilienhauses", einschl. Befreiungs- anträge, auf dem Grundstück Hasenweg 27 zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bauantrag für das Grundstück Hasenweg 27 (Einfamilienhaus) 
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


